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Urlaubsglück im Farbenmeer

Seychellen & Mauritius
mit Hapag-Lloyd Cruises

Ihre Benefits*
Eintritt in die Aspire Airport

Lounge Zürich (bei Flugbuchung
über MCCM)

Limousinentransfer bei Abreise
(bis 80km)

Alleinreisende zahlen in den
Garantiepreiskategorien Silber und

Gold nur 20% Aufpreis

MS EUROPA –
DIE BESTE ZEIT DER WELT

Herzlich willkommen auf einem Schiff, das im Bereich der
Luxuskreuzfahrten weltweit Massstäbe setzt! Kleiner als andere
Kreuzfahrtschiffe, ist die EUROPA dennoch um Längen voraus.

Im Kreis von zur Zeit maximal 260 Gästen geniessen Sie an Bord
unvergleichlich viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung – und noch

mehr Platz für frische Ideen, Genuss und inspirierende Perspektiven.

Immer mit an Bord: die höchsten Hygienestandards. Geniessen Sie Ihre
Auszeit an Bord mit reduzierter Gästezahl und einem umfangreichen

Präventions- und Hygienekonzept. Auf diese Weise reisen Sie ganz
entspannt und können Ihr einzigartiges Reiseerlebnis in vollen Zügen

geniessen.

Alle Reiserouten & weitere Details finden Sie unter mccm.ch/anzeigen.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE, SEYCHELLEN & MAURITIUS
Dubai nach Mauritius | 14 Tage, 26.01. - 09.02.2022

Dubai – Khasab – 4 Tage auf See – La Digue – Praslin – Curieuse –
Victoria – 2 Tage auf See – Port Louis

Garantie Silber ab € 8490; CHF 10188 pro Person ab/bis Hafen*
Garantie Silber ab € 9930; CHF 11916 pro Person ab/bis Zürich*

MAURITIUS, LA RÉUNION, MADAGASKAR, KOMOREN &
SEYCHELLEN

Ab/bis Mauritius | 15 Tage, 09. - 24.02.2022
Port Louis – Le Port – Nosy Nato – Mamoutzou – Victoria – La Digue –

Praslin – Curieuse – Port Louis

Garantie Silber ab € 9590; CHF 11508 pro Person ab/bis Hafen*
Garantie Silber ab € 11090; CHF 13308 pro Person ab/bis Zürich*

*Preise pro Person ab/bis Hafen resp. ab/bis Zürich, in Garantie Silber (Unterbringung erfolgt
in eine Garantie-Verandakabine (Kat. 4 oder 5, ca. 27 m², Deck 5 oder 6), Vollpension gem.
hl-cruises.de, Benefits (s. oben). Nicht inbegriffen, Bedingungen & weitere Details zu den
Reisen unter mccm.ch/anzeigen. Alle Details zum Hygienekonzept unter mccm.ch/hapag-
lloyd-cruises-hygienekonzept. Verfügbarkeit & Programmänderungen unter Vorbehalt.
Bordsprache/Landausflüge Deutsch, Umrechnungskurs 1.20.
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informiert bleiben –
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Das Projekt richtet sich gegen
Tech-Giganten aus denUSA
undChina: Initianten fordern
eine unabhängige Schweizer
Infrastruktur für IT-Daten.
Andrea Kučera

«Was ist Ihnen lieber, dass der
Bund die Daten seiner Bürger in
der Schweiz oder in Peking spei-
chert?»Mit dieser Fragewirbt der
frühere FDP-Nationalrat Fathi
Derder für eine Volksinitiative,
die er zusammenmit einer Grup-
pe von Informatikern, einem
Genfer Informatikprofessor und
dem Datenschutzbeauftragten
des Kantons Wallis lancieren
wird. Am Freitag hat sich die

Volksinitiative für das «Recht auf digitale Unversehrtheit»
Gruppe auf einen Initiativtext ge-
einigt, der vorerst nur auf Franzö-
sisch vorliegt. Ihre Forderung:
Das Prinzip der digitalen Unab-
hängigkeit soll in der Verfassung
verankert werden.

«In der Verfassung steht, jeder
Mensch habe das Recht auf kör-
perliche und geistige Unversehrt-
heit», sagt Derder. «Ergänzt wer-
denmuss dies mit dem Recht auf
digitale Unversehrtheit.» Darum
fordern die Initianten, dass der
Bund seinen Bürgern eine unab-
hängige digitale Infrastruktur zur
Verfügung stellt. Was etwas wol-
kig tönt, hätte für denBundhand-
feste Konsequenzen: Hat die
Initiative Erfolg, müsste die Bun-
deskanzlei ihren jüngsten IT-

Grossauftrag rückgängigmachen.
Am 24. Juni machte das IT-Bran-
chenportal «Inside Channels»
publik, dass der Bund die vier
amerikanischen Tech-Giganten
Microsoft, Oracle, IBM und Ama-
zon sowie den chinesischen Kon-
zern Alibabamit der Realisierung
von «Public Clouds» beauftragt
hat. «Die Eidgenossenschaft holt
Chinesen ins Land», titelte das
Portal. Das Auftragsvolumen be-
trägt 110Millionen Franken.

Privatpersonen, Firmen aber
auch öffentliche Verwaltungen
lagern ihre Daten und Dienstleis-
tungen zunehmend von lokalen
Servern in sogenannte «Daten-
Wolken» aus. Das ist nicht risiko-
frei. «Die Nutzung von öffent-

lichenCloud-Diensten hat jedoch
zur Folge, dass eine grössere Ab-
hängigkeit von den meist welt-
weit tätigen Anbietern entsteht»,
schrieb der Bundesrat im April
2020. «Dabei stellt sich die Frage,
wie die Souveränität über Daten
sicherzustellen ist.»

Vor diesem Hintergrund liess
der Bundesrat die Machbarkeit
einer «Swiss Cloud» prüfen, also
einer Dateninfrastruktur «made
in Switzerland». Dass der Bund
rund ein Jahr später trotzdem
entschied, auf Cloud-Lösungen
just dieser internationalenAnbie-
ter zurückzugreifen, entbehrt
nicht der Ironie. «Die Abhängig-
keit wird so nicht vermindert,
sondern erhöht», sagt Derder.Fathi Derder (2019)
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Moret hat die für die Cloud-Stra-
tegie zuständige Bundeskanzlei
in einem Vorstoss auf diesen
«Widerspruch» hingewiesen. In
ihrer Antwort schreibt die Bun-
deskanzlei, «Public Clouds» seien
eine Ergänzung der bundeseige-
nen Rechenzentren und privater
Clouds. «Der Abruf von Leistun-
gen ist optional.» Noch ist also
unklar, welcheDaten die Bundes-
verwaltung Microsoft, Amazon
oder Alibaba anvertrauen will.
Für Derder und seine Mitstreiter
ist trotzdem eine rote Linie über-
schritten:Mit ihrer Initiativewol-
len sie erreichen, dass der Bund
eine Cloudwählt, die nur Schwei-
zer Recht unterstellt ist.

WannistdieJugendaltgenug?
Daniel Friedli

Was können sie schon? Und was
dürfen, sollen oder müssen sie?
Wie in der Erziehung ist es auch
in der Politik kompliziert mit den
Jugendlichen – und wohl ebenso
kompliziert für sie.

Nehmen wir als Beispiel eine
junge Urnerin namens Lea, die
heute 16 Jahre alt wird. Sie darf
jetzt zwar ihre Religion selber
wählen, aber nicht denWohnsitz.
Sie darf neuerdings mit einem
Töff auf die Autobahn, aber noch
immer nicht mit dem Auto. Sie
darf endlich mit ihrem 20-jähri-
gen Freund schlafen, aber vorher
keinen Gin Tonicmit ihm trinken
und bald auch keine Zigarette
mehr für danach kaufen. Denn
soeben hat das Parlament ein Ver-
kaufsverbot bis 18 beschlossen.

Dafür dürfte Lea nun allein ihr
amtliches Geschlecht ändern las-
sen. Auch die Corona-Impfung
könnte sie gegen den Willen der
Eltern erzwingen, sofern der Arzt
sie für urteilsfähig hält.WennLea
Gesetze bricht, fällt das Urteil
aber milder aus, da für sie noch
das Jugendstrafrecht gilt. Und
vielleicht kann sie bald auchwäh-
len und abstimmen: Heute Sonn-
tag befindet das Urner Volk über
das Stimmrechtsalter 16, und
schon baldwieder auch das natio-
nale Parlament. Sagt es nochmals
Ja, könnte Lea über Vorlagen wie
das neue Tabakgesetz befinden,
obschon ihr dasselbe Parlament
darin bis 18 nicht zutraut, der
Tabakwerbung zuwiderstehen.

Ein Auf und Ab
Gleich in mehreren Bereichen
zieht die Politik derzeit die Alters-
grenzen neu. Doch passen all die
Entscheide zusammen? Und sind
die vielenReiferegeln auch in der
richtigen Reihenfolge?

Über diese Fragen wird von
jeher gestritten. Im Mittelalter
waren die Jünglinge oft schonmit
14 oder 16 zur Landsgemeinde zu-
gelassen, die Verfassung von 1848
setzte das Stimmrecht dann bei
20 fest. Bei der Mündigkeit wie-
derum hiess es lange «Heirat
macht mündig», erst seit 1996 ist
manmit 18 volljährig. Das Stimm-
recht wiederum war schon fünf
Jahre zuvor auf 18 gesenkt wor-
den, laut Bund als «Geschenk an
die Jugend zur 700-Jahr-Feier der
Eidgenossenschaft».

Kein Wunder also, dass die
Messlatte, mit der die Reife be-
urteilt wird, auch heute umstrit-
ten ist. FDP-Ständerat Andrea
Caroni stellt dabei die Verantwor-
tung gegenüber der Gesellschaft
ins Zentrum. Er findet, Jugend-
liche seien zuerst dort in die Ver-
antwortung zu entlassen,wo ihre
Entscheide sie selber betreffen,
also etwa bei medizinischen Ein-
griffen oder der Religionswahl.

ObbeimStimmen,RauchenoderbeiStrafen:DiePolitik ziehtdieAltersgrenzen für Jugendlicheneu

Steuer

CHF

Bereich Alter Was

Volljährigkeit, u. a. Wohnsitz
wählen, heiraten, finanzielle
Verpflichtungen eingehen

Ablauf des Schutzalters,
sexuelle Beziehungen auch
zu Erwachsenen möglich

Ende Jugendstrafrecht,
gleiche Strafen wie Erwachsene

Wein und Bier kaufen
Cocktails oder Spirituosen kaufen

Auto fahren (mit Lernfahrausweis)
Motorrad fahren (125 cm3)

abstimmen, wählen und
sich wählen lassen

selber eine Religion wählen

Steuern bezahlen

AHV-Beiträge entrichten

je nach Urteilsfähigkeit:
selber über Eingriffe oder
Impfungen entscheiden

Zigaretten kaufen

16

18

18

16
18

18 (17)
16

18

16

18

17

offen

18 JahreZivilrecht

Sexualität

Strafrecht

Tabak

Alkohol

Verkehr

Politik

Religion

Steuern

AHV

Medizin

Abwann Jugendliche was dürfen oder müssen

Variable Altersgrenzen
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Sie haben schon eine Stimme:
Junge Glarnerinnen jubeln
nach demEntscheid
der Landsgemeinde, das
Stimmrechtsalter im Kanton
auf 16 Jahre zu senken.
(Glarus, 6. Mai 2007)

Gehe es aber darum, an der Urne
auch über andere mitzubestim-
men, sei die Hürde höher. Wenn
die Jugendlichen hierfür reif
genug seien, sollen sie gleich-
zeitig auch im Zivil- und Straf-
recht volle Verantwortung über-
nehmen. Caroniwäre also höchs-
tens dann fürs Stimmrechtsalter
16,wenn auch dieMündigkeitmit
16 begänne. Allerdings würde er
den Jugendlichen das passive
Wahlrecht durchaus früher ertei-
len. «Wenn die Stimmberechtig-
ten einem Jugendlichen ein Amt
zutrauen, dann ist das deren Ver-
antwortung», sagt er.

Auch Caronis Parteikollege
Andri Silberschmidtmöchte diese
Fragenmöglichst umfassend an-
gehen. «Manmuss diese Diskus-
sion in der ganzen Breite führen,
nicht nur in Bezug auf das Stimm-
recht», sagt er. Sollte sich dabei
zeigen, dass Jugendliche heute
nicht nur körperlich, sondern
auch geistig eher reif seien als frü-
her, könnemanüber neueAlters-
grenzen diskutieren. Doch diese
sollten dann auch die Pflichten
der Volljährigkeit betreffen.

Anders sieht dies PhilippeKra-
mer, einer der Köpfe der Bewe-
gung für das Stimmrechtsalter 16.
Es wäre schön, alles logisch und
kohärent zu regeln, sagt er. «Aber
das ist erstens schon heute nicht
so und zweitens gar nicht mög-
lich.» Das Erwachsenwerden sei
ein Prozess, den man nicht mit
einer Altersgrenze abschliessen
könne. Differenzieren sei also
richtig, wobei Kramer aber den
Massstab etwas anders ansetzt als
Ständerat Caroni: Man soll
Jugendliche dort schützen,wo sie

«Das eine und
richtige Alter, um
all diese Fragen
kohärent zu lösen,
gibt es nicht.»
Moritz Daum,
Entwicklungspsychologe

sich selber schaden können, also
beim Rauchen, Trinken oder im
Strafrecht.Manmüsse ihnen aber
jene Grundrechte gewähren, die
sie verantwortungsvoll ausüben
könnten. Und Studien zeigten,
dass 16-Jährige gleich informiert
wähltenwie Erwachsene.

Genau gleich argumentiert die
grüne Nationalrätin Sibel Arslan.
Sie hat die Forderung nach
Stimmrechtsalter 16 im Parla-
ment erfolgreich auf denWeg ge-
bracht. Und sie fügt zu Kramers
Argumenten hinzu, dass die gan-
ze Gesellschaft profitiere, wenn
die Jungen früh den Umgangmit
der direkten Demokratie lernten.

Tückische Emotionen
Wer also hat recht? Und gibt es in
Bezug auf diese Altersgrenzen
überhaupt eine «richtige» Ant-
wort? Moritz Daum ist Professor
für Entwicklungspsychologie an
der Universität Zürich. Er sagt:
«Das eine und richtige Alter, um
all diese Fragen kohärent zu
lösen, gibt es nicht.» Denn für
verschiedeneHerausforderungen
brauche es verschiedene kogni-
tive Fähigkeiten.

Daumspricht von «kalten»und
«heissen» Funktionen des
Denkens.Die kaltenwerdenbean-
sprucht, um sich ruhig und ratio-
nalWissen anzueignenundArgu-
mente abzuwägen. Die heissen
sind gefragt, wenn Entscheide
unter zeitlichem, sozialem oder
emotionalem Druck gefällt wer-
den müssen. Diese Funktionen
entwickeln sich unterschiedlich
schnell, wobei die heissen den
kalten etwashinterherhinken.Die
kaltenFähigkeiten sindbei 16-Jäh-
rigen bereits ähnlich gut ausge-
prägt wie bei Erwachsenen. Bei
den heissen dauert die Entwick-
lung länger, etwa bis 25.

Und welche Schlüsse zieht der
Experte nun daraus? Aus Sicht
der Entwicklungspsychologie er-
achtet Daum das Abstimmenmit
16 für gerechtfertigt, da man sich
dabei in Ruhe und ohne Druck
eine Meinung bilden könne. Um-
gekehrt sei der Jugendschutz bis
18 beim Trinken, Rauchen oder
Autofahren wohl richtig, da es
dabei um Gefühlskontrolle und
das Umgehenmit Gruppendruck
gehe.Man könne sich aber durch-
aus fragen, ob ein 16-Jähriger reif
genug sei, um mit religiösen Be-
kehrungsversuchen umzugehen
oder über eine Geschlechts-
umwandlung zu entscheiden.
Letztlich, so Daum, könne die
Wissenschaft dazu keine allge-
meingültige Antwort geben.
«Diese Fragen haben immer auch
eine politische Dimension.»

Die politische Ausmarchung
um Leas Rechte und Pflichten
kann also weitergehen, heute im
Kanton Uri und bald wieder in
Bundesbern.


